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TARIFVERTRAG 

Zur Regelung der Löhne im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk  

Vom 03. November 2025 

Zwischen der 

Steinmetz- und Bildhauer-Innung Berlin, 

Alte Jakobstr. 124, 10969 Berlin, 

und der 

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-UmweIt, Bundesvorstand, 

Olof-Palme-Str. 35, 60439 Frankfurt am Main, 

wird folgender Tarifvertrag geschlossen: 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1)  Räumlicher Geltungsbereich:  

 

Das Bundesland Berlin. 

 

(2) Betrieblicher Geltungsbereich: 

 

Betriebe, die unter den betrieblichen Geltungsbereich des 

Rahmentarifvertrages für die gewerblichen Arbeitnehmer im Steinmetz- 

und Steinbildhauerhandwerk in der jeweils geltenden Fassung fallen. 

 

(3) Persönlicher Geltungsbereich: 

 

Gewerbliche Arbeitnehmer, die eine nach den Vorschriften des sechsten 

Sozialgesetzbuches der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) 

versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben. 

 

 



 

 

§ 2 

Lohn 

(1) Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf den Tarifstundenlohn für die ihn 

maßgebende Berufsgruppe. Die Eingruppierung in die Berufsgruppe 

richtet sich nach § 6 Rahmentarifvertrag. Die bisherige Tätigkeit des 

Arbeitnehmers im Betrieb bzw. Unternehmen ist zu berücksichtigen. 

(2) Für das Bundesland Berlin ergeben sich folgende Lohntabellen: 

ab 1. Dezember 2025 

Lohngruppe Bezeichnung Prozentsatz 
Tariflohn 

Berlin 
(in Euro) 

1 Steinbildhauer, Bildhauer 113 19,63 

2 Vorarbeiter 104 18,06 

3 

Steinmetzen und 
Schrifthauer, Versetzer, 
Fräser soweit sie aus dem 
Steinmetzberuf kommen - 
Ecklohn - 

100 17,37 

4 Steinschleifer 89 15,46 

5 Steinmetzgesellen im 1. Jahr 90 15,63 

6 
Versetzer und Fräser, soweit 
sie aus anderen Berufen 
kommen 

87 15,11 

7 
Steinmetzhelfer 
- der jeweils gültige 
gesetzliche Mindestlohn-* 

  

*bis 31.12.2025 12,82 Euro, ab 
01.01.2026 13,90 Euro.  
 
ab 1. Dezember 2026 

Lohngruppe Bezeichnung Prozentsatz 

Tariflohn 
Berlin 

(in 
Euro) 

1 Steinbildhauer, Bildhauer 113 20,22 

2 Vorarbeiter 104 18,61 

3 

Steinmetzen und 
Schrifthauer, Versetzer, 
Fräser soweit sie aus dem 
Steinmetzberuf kommen - 
Ecklohn - 

100 17,89 

4 Steinschleifer 89 15,92 



 

 

5 
Steinmetzgesellen im 1. 
Jahr 

90 16,10 

6 
Versetzer und Fräser, 
soweit sie aus anderen 
Berufen kommen 

87 15,56 

7 
Steinmetzhelfer 
- der jeweils gültige 
gesetzliche Mindestlohn -* 

  

*bis 31.12.2026 13,90 Euro, ab 
01.01.2027 14,60 Euro. 
 

§ 3 

Allgemeinverbindlichkeitserklärung 

Eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung nach § 5  des 

Tarifvertragsgesetzes wird angestrebt. 

 

§ 4 

Inkrafttreten und Laufzeit 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Dezember 2025 in Kraft. Der Tarifvertrag 

kann mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende, erstmals jedoch 

zum 31. Mai 2027 gekündigt werden. 

 

 

Ihre Ansprechpartner:  

 

Sybille Trawinski / Geschäftsführerin 

 

Philipp Heitlinger / Betriebswirtschaftlicher Berater 

 

 

 

 

 
 
 
 


